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Materialien 

 
Rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Schülerzeitung 

 

Unterscheidung von „Druckwerk“ und Zeitung 
im Bayerischen Pressegesetz (BayPrG) 
 
Wann ist eine Schülerzeitung eine „Zeitung“ im Sinne des BayPrG? 
 
Diese Frage mag euch seltsam erscheinen. Schließlich handelt es sich ja um eine 
„Schüler“zeitung“. Rechtlich gesehen gibt es aber einen Unterschied.  
 
Schülerzeitungen, die nur einmal im Schuljahr oder noch seltener erscheinen oder eine Auflage 
unter 500 Stück haben, gelten laut BayPrG (Art. 6) nicht als „Zeitung“, sondern lediglich als 
„Druckwerk “. Umgekehrt setzt eine „Zeitung“ ein Erscheinen in Zwischenräumen von höchstens 
sechs Monaten und eine Auflage größer als 500 Stück voraus. Daran werden geringere 
rechtliche Anforderungen gestellt als an eine „Zeitung“. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht 
über die rechtlichen Unterschiede zwischen „Druckwerk“ und „Zeitung“: 
 

 
 


